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Die Reihe

Anwältinnen und Anwälte helfen, Recht durchzusetzen, Recht zu verwirklichen. Das ist eine hohe

Aufgabe, die zusehends schwieriger wird. Mit steigender Komplexität unserer Gesellschaft wird das

Recht differenzierter, seine Durchsetzung komplizierter. Immer mehr Prozesse erfordern Spezial-

wissen. Dieses Wissen lässt sich oft nicht ohne weiteres fristgerecht beschaffen, erst recht nicht 

unter den Bedingungen chronischer Zeitnot und Arbeitsüberlastung. 

Hier setzen die Handbücher für die Anwaltspraxis an. Sie wollen Anwältinnen und Anwälten 

erleichtern, sich in praktisch bedeutsamen Spezialgebieten zurechtzufinden, im Rechtsstreit die 

ausschlaggebenden Gesichtspunkte zu erkennen, das richtige Vorgehen zu wählen, die Rechtsschriften

wirkungsvoll abzufassen. Ausgangs punkt ist die Anwaltsperspektive, Ziel die Brauch  barkeit in der

Anwaltspraxis. Das bedeutet :

�  dass praxisrelevante Information in praxisgerecht aufbereiteter Form dargeboten wird, die Aus-

sagen aber zugleich auf wissenschaftlicher Grundlage beruhen und dank voll ausgebautem 

wissenschaftlichem Apparat überprüfbar sind

�  dass das Schwergewicht nicht auf den dogmatischen Hintergrund, sondern auf die praktisch
wichtigen Fragen gelegt wird

�  dass auf «Fundstellen» praxisrelevanter Zusatzinformationen in Judikatur und Literatur hinge-

wiesen wird 

�  dass der Fallbezogenheit der Fragestellungen, mit denen Anwältinnen und Anwälte konfrontiert

sind, und dem daraus entspringenden Bedürfnis nach konkreten Anhaltspunkten in Fallbeispielen
und Präjudizien Rechnung getragen wird

�  dass die Gliederung der Texte nicht einem dogmatischen Schema, sondern dem Arbeitsablauf
in der Anwaltspraxis folgt
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A. Internationales Haftungsrecht – ein kommentiertes Prüfschema 1532

I. Zuständigkeit für Haftungsansprüche 1533

1. Vorfrage der Rechtsgrundlage 1533

a) Ist ein Spezialübereinkommen anwendbar, das Regeln zur
Zuständigkeit enthält? 1534

b) Ist das LugÜ anwendbar? 1534

aa) Zum sachlichen Anwendungsbereich 1535

bb) Zum räumlich-persönlichen Anwendungsbereich 1537

cc) Zum zeitlichen Anwendungsbereich 1540

c) IPRG anwendbar? 1540

2. Schreibt eine Bestimmung eine ausschliessliche Zuständigkeit vor? 1541

a) Spezialübereinkommen 1541

b) LugÜ 1543

c) IPRG 1544

3. Haben die Parteien die Zuständigkeit gültig vereinbart? 1544

a) Haben die Parteien freie Wahl oder ist diese durch eine
(teil-)zwingende Bestimmung eingeschränkt? 1546

aa) Einschränkende Bestimmungen gemäss Spezialüberein-
kommen 1546

bb) Einschränkende Bestimmungen gemäss LugÜ 1546

cc) IPRG 1549

b) Sind die formellen und inhaltlichen Anforderungen an die
Vereinbarung der Zuständigkeit erfüllt? 1551

aa) Anforderungen gemäss Spezialübereinkommen 1551

bb) Gerichtsstandsvereinbarungen gemäss LugÜ 1551

cc) Gerichtsstandsvereinbarungen gemäss IPRG 1556

dd) Schiedsvereinbarungen 1559

4. Zuständigkeit für Haftungsansprüche mangels einer Gerichts-
stands- oder Schiedsvereinbarung 1563

a) Zur Anspruchskonkurrenz Vertrag/Delikt 1563

aa) LugÜ 1563

bb) IPRG 1566

b) Liegt ein Vertrag vor? 1566

aa) LugÜ 1567

bb) IPRG 1569

* Mit bestem Dank an Dr. iur. Niklaus Meier, Rechtsanwalt, Mitarbeiter im Bundesamt für
Justiz und Lehrbeauftragter an der Universität Neuenburg, für die kritische Durchsicht und
die wertvollen Hinweise.
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c) Handelt es sich um einen Miet- oder Pachtvertrag für eine
unbewegliche Sache? 1569

aa) LugÜ 1569

bb) IPRG 1570

d) Handelt es sich um einen Versicherungsvertrag? 1570

aa) LugÜ 1570

bb) IPRG 1575

e) Liegt ein Verbrauchervertrag vor? 1575

aa) LugÜ 1575

bb) IPRG 1580

f) Handelt es sich um einen Arbeitsvertrag? 1583

aa) LugÜ 1583

bb) IPRG 1586

g) Liegt ein Transportvertrag vor? 1587

aa) Spezialübereinkommen 1587

bb) LugÜ/IPRG 1590

h) Zuständigkeit für die übrigen Verträge 1590

aa) LugÜ 1590

bb) IPRG 1596

i) Zuständigkeit für Klagen aus unerlaubter Handlung 1597

aa) Spezialübereinkommen 1597

bb) LugÜ 1598

cc) IPRG 1604

j) Der Beklagtenwohnsitz und die Niederlassung des Beklagten 1609

aa) LugÜ 1609

bb) IPRG 1612

k) Adhäsionsklage, Streitgenossenschaft, Interventionsklage,
Widerklage 1612

aa) LugÜ 1612

bb) IPRG 1618

5. Hat sich der Beklagte auf das Verfahren eingelassen? 1620

a) LugÜ 1620

b) IPRG 1622

6. Lis pendens/res iudicata? 1623

II. Auf Haftungsansprüche anwendbares Recht 1627

1. Vertragliche Haftungsklagen 1628

a) Ist ein Spezialübereinkommen anwendbar, das Einheits- oder
Kollisionsrecht enthält? 1629

b) Sind international zwingend anwendbare Normen zu beachten? 1630

c) Liegt einKonsumentenvertragvor, dernichtGrundstückebetrifft? 1633

d) Haben die Parteien das anwendbare Recht gewählt? 1634

e) Liegt ein Arbeitsvertrag vor? 1638

f) Handelt es sich um einen Grundstückvertrag? 1639

g) Handelt es sich um einen Kaufvertrag? 1640

h) Liegt ein Vertrag über Immaterialgüterrechte vor? 1641
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i) Übrige Verträge 1642

j) Für alle Verträge geltende Sonderanknüpfungen 1648

k) Gemeinsame Sonderanknüpfungen für Verträge und unerlaubte
Handlungen 1650

l) Ergebnisskonstrolle: Verstösst die Anwendung ausländischen
Rechts gegen den ordre public? 1650

2. Klagen aus unerlaubter Handlung 1650

a) Ist ein Spezialübereinkommen anwendbar, das Einheits- oder
Kollisionsrecht enthält?Insbesondere: Liegt ein Strassenver-
kehrsunfall vor? 1651

aa) Übersicht 1651

bb) Liegt ein Strassenverkehrsunfall vor? – Das SVÜ im
Besonderen 1652

b) Sind international zwingend anwendbare Normen zu beachten? 1654

c) Handelt es sich um eine gesellschaftsrechtliche Verantwortlich-
keitsklage? 1656

d) Haben die Parteien nachträglich Schweizer Recht gewählt? 1658

e) Handelt es sich um einen Anspruch aus einem Produkteman-
gel? 1658

f) Geht es um einen Anspruch aus unlauterem Wettbewerb? 1661

g) Geht es um einen Anspruch aus Wettbewerbsbehinderung? 1662

h) Handelt es sich um einen Anspruch aus Immissionen? 1663

i) Fusst der Anspruch auf einer Persönlichkeitsverletzung durch
Medien in der Öffentlichkeit oder durch Datenbearbeitung? 1664

j) Übrige unerlaubte Handlungen 1667

k) Für alle unerlaubten Handlungen geltenden Sonderanknüpfun-
gen 1668

l) Gemeinsame Sonderanknüpfungen für unerlaubte Handlungen
und Verträge 1669

m) Ergebnisskonstrolle: Verstösst die Anwendung ausländischen
Rechts gegen den ordre public? 1670

3. Gemeinsame Sonderanknüpfungen für Verträge und unerlaubte
Handlungen 1670

a) Mehrheit von Schuldnern und Rückgriff zwischen Schuldnern 1672

b) Übergang einer Forderung und Schuldübergang 1675

c) Währung 1678

d) Verjährung und Erlöschen einer Forderung 1679

4. Ergebnisskontrolle: ordre public-Verstoss durch Anwendung aus-
ländischen Rechts? 1680

III. Anerkennung und Vollstreckungen von Entscheiden 1681

1. Urteile internationaler Schiedsgerichte 1682

2. Urteile staatlicher Gerichte aus LugÜ-Staaten 1682

3. Urteile staatlicher Gerichte aus Nicht-LugÜ-Staaten 1684
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I. Zuständigkeit 1685

1. Vorfrage der Rechtsgrundlage 1686

2. Schreibt eine Bestimmung eine ausschliessliche Zuständigkeit vor? 1688

3. Haben die Parteien eine Zuständigkeit gültig vereinbart? 1689

4. Zuständigkeit für Haftungsansprüche mangels einer Gerichts-
stands- oder Schiedsvereinbarung 1692

5. Hat sich der Beklagte auf das Verfahren eingelassen? 1701

6. Lis pendens/res iudicata? – Übersicht 1702

II. Anwendbares Recht 1704

1. Rechtsgrundlagen 1704
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